
Haftungsausschluss der Saus & Braus Kartbahn Landsberg
Mit dem Kauf eines Tickets, der Buchung der Bahn oder der Teilnahme an einer Rennveranstaltung erklärt 

der Nutzer, dass er das Betreten der Anlage, den Aufenthalt dort sowie die Teilnahme an sämtlichen 
Aktivitäten auf der Kartbahn auf eigenes Risiko durchführt. Der Nutzer übernimmt ausdrücklich die volle 

Verantwortung für mögliche Schäden, die er selbst oder das von ihm genutzte Go-Kart verursacht, 
sowohl in zivil- als auch in strafrechtlicher Hinsicht.

Die Haftung der Saus & Braus – Kartbahn Landsberg GmbH für sämtliche Schäden, die während des Betriebs 
der Kartanlage entstehen, ist – unabhängig von Rechtsgrund und Ursache – ausgeschlossen, sofern die 

Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens der Gesellschaft beruhen. Insbesondere ist jede 
Haftung aufgrund einer allgemeinen Verletzung der Verkehrssicherungspflichten ausgeschlossen.

Eigenverantwortung

Der Nutzer bestätigt ausdrücklich, dass er sich der Risiken bewusst ist, die mit der Teilnahme an Go-Kart-
Fahrten verbunden sind, und erklärt sich bereit, diese Risiken eigenverantwortlich zu tragen. 

Nutzung auf eigene Gefahr

Die Teilnahme an Fahrten auf der Go-Kart-Bahn erfolgt auf eigene Gefahr. Die Saus & Braus – Kartbahn 
Landsberg GmbH übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch Selbstverschulden, 

Missachtung von Anweisungen oder durch Dritte verursacht werden.

Sicherheit und Verhalten

Alle Fahrer sind verpflichtet, die geltenden Sicherheitsvorschriften der Bahnordnung sowie sämtliche 
Hinweise und Anordnungen des Personals jederzeit zu befolgen. Verstöße können zum Ausschluss von der 

Nutzung führen.

Haftung für Schäden

Der Nutzer erkennt an, dass er für sämtliche Schäden, die durch fahrlässiges, vorsätzliches oder 
unsachgemäßes Verhalten an der Kartbahn, ihren Einrichtungen, den Fahrzeugen oder der Ausrüstung 

entstehen, gegenüber der Saus & Braus – Kartbahn Landsberg GmbH persönlich haftbar ist.

Teilnahme Minderjähriger

Minderjährige dürfen nur mit schriftlicher Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten und unter 
Einhaltung der alters- und größenbezogenen Vorschriften an Fahrten teilnehmen.

Die Erziehungsberechtigten erklären mit ihrer Unterschrift, dass sie:
mit der Teilnahme ihres Kindes einverstanden sind,
die Risiken der Teilnahme kennen und akzeptieren,

die Verantwortung für etwaige Schäden, die durch ihr Kind verursacht werden, übernehmen.
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